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Aufbaumuster und Prüfungsschemata -- 1. Vollendetes, vorsätzliches
Begehungsdelikt -- 2. Vorsätzliches, vollendetes, unechtes
Unterlassungsdelikt -- 3. Versuchtes Begehungsdelikt -- 4. Versuchtes
unechtes Unterlassungsdelikt -- 5. Fahrlässiges Begehungsdelikt -- 6.
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Biographical note: Der Autor ist Universitätsprofessor für Strafrecht,



Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht (Leuphana Universität
Lüneburg). Er ist langjähriges Mitglied des Niedersächsischen
Landesjustizprüfungsamts und mit juristischer Fallbearbeitung bestens
vertraut.
Long description: Die aktualisierte Neuauflage des Werkes vermittelt
die Grundfertigkeiten für die Bearbeitung und Lösung von Rechtsfällen.
Der erste Teil behandelt das typische Ablaufprogramm einer
Fallbearbeitung: korrekte Erfassung des Sachverhalts und der
Aufgabenstellung, die Arbeit am und mit dem Sachverhalt, die
juristische Subsumtionstechnik und Fragen der äußeren und
sprachlichen Gestaltung von Klausuren und Hausarbeiten. Der zweite
Teil befasst sich mit dem sachrichtigen Aufbau einer juristischen
Fallbearbeitung. Zunächst werden allgemeine, daran anschließend
rechtsgebietsspezifische Aufbaufragen behandelt. Durchgängig wird
auf mögliche Fehlerquellen und -risiken im Aufbau einer
Fallbearbeitung aufmerksam gemacht und gezeigt, wie man beides
vermeiden kann.


